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Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und Derivategeschäf-
te und das Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditin-
stituten, zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur 
Verlängerung der Verjährungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung (Restruktu-
rierungsgesetz). 

Dazu im Einzelnen: 

  Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht 
sollen gezielt die präventiven Befugnisse der Finanzmarktaufsicht gestärkt, sowie 
deren Eingriffsrechte in Krisenzeiten verbessert werden. Gleichzeitig soll durch 
zusätzliche Meldepflichten die Informationsbasis der Aufsichtsbehörden vergrößert 
werden, um Risikopotenziale zukünftig besser einschätzen zu können.  

  Mit dem Gesetz über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergü-
tungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen werden Geschäftslei-
ter und Mitarbeiter im Bankenbereich hinsichtlich ihrer Vergütung neuen Regelun-
gen unterworfen, im Versicherungsbereich auch Aufsichtsratsmitglieder. Sie be-
treffen insbesondere die Frage, wie Vergütungssysteme ausgestaltet, überwacht 
und weiterentwickelt werden. Ziel ist, wie international vereinbart, die Vergütung 
wieder stärker auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens auszurichten; dar-
über hinaus, angesichts der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens, unan-
gemessen hohe Bonuszahlungen zu unterbinden. Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht erhält dazu stärkere Eingriffsrechte: Sie soll die Auszah-
lung variabler Vergütungsbestandteile untersagen oder auf einen bestimmten An-
teil des Jahresergebnisses beschränken können, wenn bestimmte aufsichtsrecht-
liche Anforderungen unterschritten wurden oder eine Unterschreitung droht. 

  Durch das Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und 
Derivategeschäfte wurden bestimmte Geschäfte verboten und zwei Ermächti-
gungsgrundlagen geschaffen, durch die das Bundesfinanzministerium und die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht weitere Geschäfte verbieten kön-
nen. Zudem wurde ein Transparenzsystem für Leerverkaufspositionen eingeführt.  

  Mit dem Restrukturierungsgesetz wird die geordnete Abwicklung von Banken 
geregelt. Das Gesetz beinhaltet außerdem eine Bankenabgabe, die den Finanz-
sektor an den Kosten künftiger Krisen beteiligen soll.  

  Im Zuge der Finanzmarktkrise wurden auf europäischer und nationaler Ebene 
darüber hinaus noch weitere Regelwerke auf den Weg gebracht: Finanzmarktricht-
linie-Umsetzungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz,  Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen, Finanzmarktstabili-
sierungsergänzungsgesetz, Gesetzes zur Änderung des Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetzes und anderer Gesetze, Gesetz zur Fortentwick-
lung der Finanzmarktstabilisierung, Gesetz zur Umsetzung der geänderten Ban-
kenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie. 

 
Die konkreten Beschlüsse zu den einzelnen Regelwerken ergeben sich aus der 
beigefügten Tabelle in Verbindung mit den dort bez. Drucksachen des Bundesra-
tes. 
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2. Erachtet die Landesregierung die beschlossenen Maßnahmen für ausreichend?  
2a) Wenn nicht: Welche Maßnahmen wären aus Sicht der Landesregierung not-
wendig und wird sie entsprechende Initiativen ergreifen?  Wenn nein, warum 
nicht? 
 
Antwort der Landesregierung: 

Zur Vermeidung erneuter Finanzmarktkrisen wurden seit Ausbruch der Finanz-
marktkrise auf internationaler (Basel III), europäischer und nationaler Ebene zahl-
reiche und umfangreiche Regelwerke erarbeitet und verabschiedet. Einige um-
fangreiche Regulierungen wie beispielsweise die Umsetzung von Basel III und der 
EU-Rahmen für das Krisenmanagement im Finanzsektor stehen noch aus. 
 
Zunächst sollten die bislang ergriffenen umfangreichen Maßnahmen von den Insti-
tuten umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere auch für das Basel III-Regelwerk. 
Deren Wirksamkeit ist zu evaluieren und dann ggfls. weiterer Regulierungsbedarf 
zu ermitteln. 
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